
Satzung 
über die Erhebung einer Hundesteuer 
in der Gemeinde Zapel 

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

(KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Januar 1998 (GVOBl. M-V, S. 

29), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 1998 (GVOBl. M-V, S. 634) sowie der 

§§ 1, 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 01. Juni 1993 (GVOBl. M-V, 

S. 522, geändert S. 916) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Zapel 

vom 28.09. 2000 und der Durchführung des Genehmigungsverfahrens bei der 

Rechtsaufsichtsbehörde folgende Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer in der 

Gemeinde Zapel erlassen: 

§ 1 
Steuergegenstand 

(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet 

(2) Gefahrliehe Hunde (§ 4) werden besonders besteuert. Als gefahrlieh im Sinne die

ser Satzung gelten Hunde, 

1. bei denen durch Zucht, Ausbildung oder Abrichten von einer über das natürliche 

Maß hinausgehenden Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schärfe oder einer anderen, 

in ihrer Wirkung vergleichbaren Mensch oder Tier gefahrdenden Eigenschaft aus

zugehen ist, 

2. die einen Menschen oder ein Tier durch Biss geschädigt haben, ohne selbst ange

griffen oder dazu durch Schläge oder in ähnlicher Weise provoziert worden zu sein 

(bissige Hunde), 

3. die wiederholt Menschen gefahrdet haben, ohne selbst angegriffen oder provo

ziert worden zu sein, oder wiederholt Menschen in gefahrdrohender Weise ange

sprungen haben. 

(3) Bei Zweifeln hinsichtlich der Gefährlichkeit eines Hundes kann das Amt das Vor

liegen der Voraussetzungen des Absatzes 2 feststellen. Der zuständige Amtstierarzt 

soll vor Entscheidung nach Satz 1 angehört werden. 

( 4) Insbesondere bei Hunden der Rassen oder Gruppen 

1. American Pitbull Terrier, 

2. American Staffordshire Terrier, 

3. Staffordshire Bull Terrier, 

4. Bull Terrier, 

5. Bullmastiff, 

6. Dogo Argentino, 

7. Dogue de Bordeaux, 

8. Fila Brasileiro, 

9. Mastiff, 

10. Mastino Espanol, 

11. Mastino Napoletano, 

12. Tosa Inu 
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sowie deren Kreuzungen wird vermutet, dass es sich um gefährliche Hunde im Sin

ne des Absatzes 2 Nr. 1 handelt. 

§ 2 
Steuerpflicht 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seine(n) Haushalt, Wirtschaftsbereich, Ge

nossenschaft, Verein oder Gesellschaft aufgenommen hat (Halter des Hundes). 

(2) Halten mehrere Personen einen oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner. 

(3) Maßgebend ist der Hauptwohnsitz des Hundehalters. 

§ 3  
Beginn und Ende der Steuerpflicht 

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem Kalendervierteljahr, in dem ein Hund in einen 

Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem Kalender

vierteljahr, in dem er drei Monate alt wird. 

(2) Wer einen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genom

men hat oder aufProbe oder zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern. 

(3) Die Steuerpflicht endet mit dem Kalendervierteljahr, in dem der Hund abgeschafft 

wird, abhanden kommt oder eingeht. 

( 4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des 

Kalendervierteljahres, in das der Wegzug fallt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug 

folgenden Kalendervierteljahr. 

(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekom

menen oder eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird da

für mit dem auf den Erwerb folgenden Kalendervierteljahr steuerpflichtig. 

§ 4  
Steuersatz 

(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr 

a) für den 1. Hund 

b) für den 2. Hund 

c) für den 3. und jeden weiteren Hund 

d) für den ersten und jeden weiteren 

gefahrliehen Hund 

(sogenannter Kampfhund § 1 Abs. 2). 

15,00 

25,00 

35,00 

250,00 

EURO 

EURO 

EURO 

EURO 

(30,00 DM) 

(50,00 DM) 

(70,00 DM) 

(500,00 DM) 

(2) Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 7 gewährt wird, werden bei der Berechnung 

der Anzahl der Hunde nicht angesetzt. Hunde, für die die Steueretmäßigung nach § 

5 gewährt wird, gelten als erste Hunde. 



§ 5  
Steuerermäßigung 

(1) Die Steuer wird um die Hälfte ermäßigt für 
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1. Hunde zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächsten bewohnten Ge

bäude mehr als 300 m entfernt liegen. 

2. Hunde, die von Forstbediensteten oder Inhabern eines Jagdscheines ausschließlich 

oder überwiegend zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehal

ten werden, soweit die Hundehaltung nicht steuerfrei ist. Für Hunde, die zur Aus

übung der Jagd gehalten werden, tritt die Steuerermäßigung nur ein, wenn sie die 

Brauchbarkeitsprüfung nach der Landesverordnung zur Prüfung der Brauchbarkeit 

von Jagdhunden in Mecklenburg-Vorpommern vom 0 6. September 1993 (GVOBl. 

M-V S. 831) mit Erfolg abgelegt haben. 

3. Hunde, die ständig an Bord von Binnenschiffen gehalten werden. 

4. Hunde, die von zugelassenen Unternehmen des Bewachungsgewerbes oder von 

Einzelwächtern zur Ausübung des Wachdienstes benötigt werden. 

5. Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Gehöften dienen. 

6. Hunde, die von Artisten oder Schaustellern zur Berufsausübung benötigt werden. 

(2) Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und dieses Gewerbe bei der zu

ständigen Behörde angemeldet haben, haben auf Antrag nur die Steuer für zwei 

Hunde zu entrichten. Für weitere Hunde, die weniger als sechs Monate im Besitz 

sind, braucht keine Steuer entrichtet werden. 

§ 6 
Zwingersteuer 

( 1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der gleichen Rasse, 

darunter eine Hündin im zuchtfahigen Alter zu Zuchtzwecken halten, wird die Steu

er auf Antrag in der Form einer Zwingersteuer erhoben, wenn der Zwinger und die 

Zuchttiere in ein von einer anerkannten Hundezuchtvereinigung geführtes Zucht

und Stammbuch eingetragen sind. 

(2) Die Zwingersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten wird, die 

Hälfte der Steuer nach § 4 Abs. 1, jedoch nicht mehr als die Steuer für einen ersten 

und zweiten Hund. Das Halten selbstgezogener Hunde ist steuerfrei, solange sie sich 

im Zwinger befinden und nicht älter als sechs Monate sind. 

§ 7  
Steuerbefreiung 

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für 

1. Blindenbegleithunde. 

2. Hunde, die zum Schutz und zur Hilfe blinder, gehörloser, schwerhöriger oder 

sonstiger hilfloser Personen benötigt werden. Die Steuerbefreiung wird von der Vor

lage eines ärztlichen Zeugnisses des Hundehalters abhängig gemacht. 

3. Diensthunde, die ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben benötigt 

werden. 
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4. Sanitäts- oder Rettungshunde, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzein

heiten gehalten werden. 

5. Hunde, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierheimen oder ähn

lichen Einrichtungen untergebracht worden sind. 

6. Hunde, die zur Bewachung von Herden gehalten werden oder die von Berufsjä

gern zur Ausübung der Jagd benötigt werden. 

(2) Die Steuerbefreiung kann von der Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses abhän

gig gemacht werden. 

§ 8 
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung 

(Steuervergünstigung) 

(1) Für die Gewährung einer Steuervergünstigung (Steuerbefreiung oder Steuerermäßi

gung) sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres, in den Fällen des § 3 

Abs. 1 die Verhältnisse zu Beginn der Steuerpflicht maßgebend. 

(2) In den Fällen einer Steuerermäßigung kann jeder Ermäßigungsgrund nur für jeweils 

einen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden. 

(3) Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind, 

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei rechts

kräftig bestraft worden ist. 

( 4) Hunde, im Sinne des § 1 Abs. 2 sind von der Steuervergünstigung nach §§ 5, 6 und 

7 ausgeschlossen. 

§ 9  
Steuerfreiheit 

Steuerfrei sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhal

ten, für die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen 

Gemeinde der Bundesrepublik versteuern. 

§ 10 
Meldepflichten 

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tage 

beim Amt Crivitz - Ordnungsamt - anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ab

lauf des dritten Monats nach der Geburt als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt 

im Falle des § 3 Abs. 2 nach Ablauf des Monats. 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumel

den. Im Falle der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und 

Wohnung des Erwerbers anzugeben. 
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(3) Fallen die Voraussetzungen fiir eine Steuererrnäßigung oder Steuerbefreiung fort, 
so hat der Hundehalter das binnen 14 Tage anzuzeigen. 

( 4) Das Amt Crivitz gibt eine Hundesteuermarke aus. 

§11 

Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Reclmungsjalu. 

(2) Die Steuer wird in vierteljälu·lichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 
15.11. jeden Jahres fallig. Entsteht die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderviertel
jahres, so ist die volle Steuer fiir dieses Vierteljahr innerhalb von 14 Tagen, jedoch 
frühestens zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt zu entrichten. 

§ 12 

Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen§ 10 sind Ordnungswidrigkeiten nach§ 1 7  des Kommunai
abgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V). 

§ 13 

lokrafttreten 

Diese Satzung tlitt nach Bekanntmachung arn 0 1. 01.200 1 in Kraft. Gleichzeitig treten 
die Hundesteuersatzung vorn 23.02.1995 und deren 1. Ändemng vorn 06.06.1996 außer 
Kraft. 

Zapel, d. 07.12.2000 

Bürgermeister 
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